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Vorbemerkung

Die Bemerkungen des Bundesrechnungshofes zur Haushalts- und Wirtschaftsfiihrung des
Bundes sind Grundlage fiir die Entlastung der Bundesregierung durch den Deutschen Bun-
destag. Fiir das Haushaltsjahr 2024 sind die Bemerkungen 2025 mafgeblich. Den Haupt-
band dieser Bemerkungen hat der Bundesrechnungshof im Dezember vergangenen Jahres
vorgestellt. Der vorliegende Ergénzungsband enthilt seitdem festgestellte Priifungsergeb-
nisse. Er vervollsténdigt und aktualisiert die Bemerkungen 2025.

Bemerkungen des Bundesrechnungshofes -
Grundlage fiir die Entscheidung uiber die Entlastung
der Bundesregierung

Uber die Aufstellung des Haushalts entscheidet das Parlament. Die Bundesregierung
vollzieht den Haushalt. Sie hat sicherzustellen, dass die bereitgestellten Mittel ord-
nungsgemal bewirtschaftet sowie wirtschaftlich und sparsam verwendet werden.
Nach Abschluss des Haushaltsjahres muss die Bundesregierung gegentber dem Deut-
schen Bundestag und dem Bundesrat Rechenschaft ablegen. Dazu erstellt das Bundes-
ministerium der Finanzen eine Haushaltsrechnung und eine Vermégensrechnung. Der
Deutsche Bundestag und der Bundesrat entscheiden dann, ob sie der Bundesregie-
rung fur das betreffende Haushaltsjahr die Entlastung erteilen.

Die Vermdgensrechnung weist das Vermdgen und die Schulden des Bundes zu Be-
ginn, die Veranderungen wahrend und den Bestand am Ende des Haushaltsjahres aus.
Sie wird jahrlich fortgeschrieben. Die Haushaltsrechnung ist das Spiegelbild des Haus-
haltsplans. In ihr werden die im Haushaltsjahr gebuchten Einnahmen und Ausgaben
den Ansatzen des Bundeshaushaltsplans unter Bertcksichtigung der Haushaltsreste
und der Vorgriffe gegentbergestellt.



Drucksache 21/5600 —4- Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode

Abbildung

Bemerkungen unterstiitzen Parlament bei Haushaltskontrolle

Die Bemerkungen enthalten wesentliche Prifungsergebnisse zum Haushaltsvollzug. Damit stellt
der Bundesrechnungshof innerhalb des Haushaltskreislaufs Informationen bereit, die das Parla-
ment bendtigt, um die Regierung wirksam zu kontrollieren
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Grafik: Bundesrechnungshof.

Mit seinen Bemerkungen bereitet der Bundesrechnungshof die Entscheidung tber die
Entlastung der Bundesregierung vor. Sie beantworten vor allem folgende Fragen:

- Stimmen die in der Haushaltsrechnung und der Vermégensrechnung und die in
den Buchern aufgefuhrten Betrdge Uberein? Sind die Einnahmen und Ausgaben
ordnungsgemal belegt?

- In welchen bedeutsamen Fallen haben die gepruften Stellen gegen die Vorschriften
und Grundsatze flr eine ordnungsgemalie, wirtschaftliche und sparsame Haus-
halts- und Wirtschaftsfihrung verstol3en?

- Mit welchen wesentlichen Ergebnissen hat der Bundesrechnungshof die unterneh-
merische Betatigung des Bundes gepruft?

- Was empfiehlt der Bundesrechnungshof?

Der Prasident des Bundesrechnungshofes leitet die Bemerkungen der Bundesregie-
rung, dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat zu. Der Deutsche Bundestag
Uberweist die Bemerkungen an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages
(Haushaltsausschuss). Dieser leitet sie zur Beratung an seinen Unterausschuss weiter -
den Rechnungsprifungsausschuss.
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Der Bundesrechnungshof veréffentlicht die Bemerkungen unmittelbar nach Zuleitung
auf seiner Internetseite.

Die Bemerkungen 2025 bestehen aus zwei Banden:

- Im Dezember 2025 hat der Bundesrechnungshof den Hauptband zugeleitet und
veroffentlicht. Dieser enthalt zum einen den allgemeinen Teil der Bemerkungen,

d. h. die Feststellungen zur Haushaltsrechnung und zur Vermégensrechnung des
Bundes. Zum anderen enthalt er Gbergreifende und querschnittliche sowie einzel-
planbezogene Prifungsergebnisse.

- In dem vorliegenden Ergdnzungsband berichtet der Bundesrechnungshof tber wei-
tere Prifungsergebnisse. Diese Moglichkeit nutzt er, um aktuelle Priifungsergeb-
nisse, die erst nach Zuleitung des Hauptbandes abschlieBend vorlagen, noch in das
anstehende Entlastungsverfahren einzubringen.

Priifungsfeststellungen fordern ordnungsgemafies
und wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Oft setzt die Verwaltung die Empfehlungen des Bundesrechnungshofes bereits wah-
rend der Prifung um. Dann haben die Feststellungen und Empfehlungen i. d. R. keine
Bedeutung fur die Entlastung der Bundesregierung durch das Parlament.

Die Bemerkungen enthalten daher Prufungsfeststellungen und daraus abgeleitete
Empfehlungen des Bundesrechnungshofes, denen die Verwaltung nicht gefolgt ist. Der
Rechnungsprifungsausschuss berat die Bemerkungen. Die Bundesministerien missen
ihm Rede und Antwort stehen. Der Rechnungsprufungsausschuss bittet regelmaRig die
politische Leitung der Bundesministerien zu den Beratungen. In der weit Uberwiegen-
den Anzahl der Falle macht er sich die Feststellungen und Empfehlungen des Bundes-
rechnungshofes zu eigen. Er fordert die Bundesregierung dann per Beschluss auf, die
Empfehlungen innerhalb einer bestimmten Frist umzusetzen und damit ein wirtschaft-
liches und ordnungsgemalies Verwaltungshandeln sicherzustellen.

Der Haushaltsausschuss bereitet die jahrliche Entlastungsentscheidung vor und be-
ricksichtigt dabei auch die Beratungsergebnisse des Rechnungsprifungsausschusses
zu den Bemerkungen des Bundesrechnungshofes. Auf dieser Grundlage entscheiden
der Deutsche Bundestag und der Bundesrat Uber die Entlastung der Bundesregierung.
Dabei fordern sie die Bundesregierung auch auf, bei der Aufstellung und Ausfiihrung
der Bundeshaushaltsplane den Feststellungen zu den Bemerkungen des Bundesrech-
nungshofes zu folgen.


https://www.bundesrechnungshof.de/DE/0_home/home_node.html
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Der Bundesrechnungshof halt nach, ob die Bundesregierung die Beschlisse des Rech-
nungsprifungsausschusses umsetzt. Auch in dieser Zeit missen die betroffenen Bun-
desministerien dem Rechnungsprufungsausschuss weiter Rede und Antwort stehen.
Die Ergebnisse kénnen zudem in die Haushaltsberatungen einfliel3en und sich so auf
die Mittelzuweisung fur das nachste Haushaltsjahr auswirken.

Strukturierte Verfahren und die Beteiligung der
gepriiften Stellen sichern die Qualitat der
Prifungsergebnisse

Der Bundesrechnungshof ist bei der Wahl seiner Prifungsthemen und bei der Gestal-
tung seiner Prifungen unabhangig. Prifungs- und Beratungsersuchen des Deutschen
Bundestages und seiner Ausschisse berticksichtigt er jedoch regelmafRig.

Als Prifungsmalstabe gibt Artikel 114 Absatz 2 Grundgesetz die Wirtschaftlichkeit und
die OrdnungsmaRigkeit vor. Der Bundesrechnungshof prift daher zum einen, ob die
Verwaltung ihre Ressourcen wirtschaftlich verwendet und die MaBnahmen auch tat-
sachlich zum angestrebten Ziel fihren. Zum anderen achtet er darauf, ob die Verwal-
tung das geltende Recht einhalt.

Der Bundesrechnungshof teilt seine Feststellungen grundsatzlich der gepruften Stelle,
z. B. dem zustandigen Bundesministerium, mit und bittet sie um eine Stellungnahme.
Die geprufte Stelle hat dann die Mdglichkeit, den Sachverhalt zu erldutern oder ihr Vor-
gehen zu begrunden. Auf dieser Grundlage stellt der Bundesrechnungshof ein Pru-
fungsergebnis abschliel3end fest.

Der Bundesrechnungshof kontrolliert, was die gepruften Stellen unternommen haben,
um Méangel abzustellen oder Verfahren zu verbessern. Er halt aul3erdem nach, ob sie
die vom Deutschen Bundestag und vom Bundesrat erteilten Auflagen erfillen.

Die Arbeit des Bundesrechnungshofes folgt klaren Grundsatzen. Der Bundesrech-
nungshof pruft ergebnisoffen; seine Methoden hinterfragt er fortlaufend und passt sie
erforderlichenfalls an. Politische Entscheidungen bewertet er nicht. Er kann aber pri-
fen und berichten, ob die zugrunde liegenden Annahmen zutreffen und ob eine darauf
gestutzte MalRnahme die beabsichtigte Wirkung erzielt.
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Bundesrechnungshof berat die Regierung und das
Parlament

Der Bundesrechnungshof berat den Deutschen Bundestag, den Bundesrat, die Bun-
desregierung oder Bundesministerien auf der Grundlage seiner Prufungserfahrungen.
Er ist zudem in vielen Fallen anzuhéren oder zu beteiligen, z. B. wenn Forderrichtlinien
der Bundesministerien erlassen oder Beteiligungen des Bundes an privatrechtlichen
Unternehmen geandert werden sollen.

Uber Angelegenheiten von besonderer Bedeutung kann der Bundesrechnungshof den
Deutschen Bundestag, den Bundesrat und die Bundesregierung jederzeit unterrichten
(Berichte nach § 99 BHO). Diese Berichte veroffentlicht der Bundesrechnungshof unver-
zuglich nach der Zuleitung an die Empfanger im Internet. Zur Erfullung seines Bera-
tungsauftrags kann der Bundesrechnungshof aktuelle Prifungsfeststellungen und
Empfehlungen auch in Berichten nach & 88 Absatz 2 BHO an den Deutschen Bundes-
tag, den Bundesrat oder die Bundesregierung zusammenfassen. Fur jeden Bereich des
Bundeshaushalts verfasst der Bundesrechnungshof zudem jahrlich eine Analyse Gber
die Einnahme- und Ausgabenstruktur jedes Einzelplans (Einzelplananalyse) mit Hinwei-
sen auf Risiken, die sich - kurz- und langfristig - fur den Bundeshaushalt ergeben und
Vorschlagen wie diese vermieden werden kénnen. Die Berichte nach 8§ 88 Absatz 2
BHO, die an den Deutschen Bundestag adressiert sind, werden in den Ausschissen be-
handelt, insbesondere im Haushaltsausschuss und im Rechnungsprifungsausschuss.

Wenn die Ausschusse die Berichte des Bundesrechnungshofes behandeln, entscheiden
sie auch daruber, wie die Empfehlungen des Bundesrechnungshofes umgesetzt wer-
den sollen. Sobald die Berichte abschlieRend beraten worden sind, veréffentlicht der
Bundesrechnungshof sie auf seiner Internetseite, soweit dies mit dem Schutz von
Rechten Dritter, Unternehmensinteressen und dem 6ffentlichen Interesse vereinbar
ist.

Der Bundesbeauftragte fiir Wirtschaftlichkeit in der
Verwaltung

Der Prasident des Bundesrechnungshofes ist traditionell zugleich Bundesbeauftragter
fur Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung. In dieser Funktion berat er auch die Bundesre-
gierung und das Parlament, insbesondere Uber die Auswirkungen von Rechtsvorschrif-
ten auf die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns sowie zu sonstigen Ubergrei-
fenden Themen. Hierzu nutzt er die Prifungserkenntnisse des Bundesrechnungshofes.
Die Bundesministerien sind gehalten, ihn friihzeitig zu beteiligen, wenn sie
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Gesetzesvorlagen oder Entwurfe von Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschrif-
ten erarbeiten.
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Einzelplanbezogene Priifungsergebnisse

23

Bundesministerium des Innern (BMI)
(Einzelplan 06, Kapitel 0625)

Werkstatten der Bundespolizei seit 18
Jahren nicht bedarfsgerecht

Zusammenfassung

Das BMI sorgte weder dafiir, dass die Bundespolizei Vorgaben und Empfehlungen fiir eine
bedarfsgerechte und effiziente Werkstattstruktur umsetzte, noch berticksichtigte es neue An-
forderungen.

Im Jahr 2008 erstellte das BMI ein Konzept fiir die Werkstdtten der Bundespolizei. Diese be-
trieb an damals 38 Standorten Werkstdtten fiir ihre Ausstattung. Zu der Ausstattung geho-
ren Fahrzeuge, Waffen und Funkgerdte. Das BMI gab im Werkstattkonzept vor, dass die Bun-
despolizei das gesamte Bundesgebiet mit acht regionalen Bereichswerkstétten abdecken
sollte. Die zersplitterten (ibrigen 30 Standorte sollte die Bundespolizei zeitnah auflésen. Sie
setzte dies nicht um. Einen Evaluationsbericht aus dem Jahr 2016 beachtete sie nur teilweise.

Seit dem Jahr 2015 hat sich die Sicherheitslage verschdrft. Das Personal und die Ausstattung
sind erheblich gewachsen. Das BMI versGumte, dies in einem aktualisierten Werkstattkon-
zept zu berticksichtigen. Die Werkstattstruktur im Jahr 2025 folgt keinem Konzept. Die vor-
handenen 26 Werkstattstandorte sind historisch gewachsen und nicht strategisch aufge-
stellt. Die Werkstdtten befinden sich vielfach nicht dort, wo besonders viel Ausstattung
instand zu halten ist. Unwirtschaftliche Kleinstwerkstdtten sind nicht aufgelést.

Das BMI muss sicherstellen, dass die Werkstétten der Bundespolizei effizient am Bedarf aus-
gerichtet sind. Hierzu hat es zu priifen, in welcher Zahl und an welchen Standorten polizeiei-
gene Werkstdtten notwendig sind. Den Personalbedarf hierfiir hat es nachzuweisen.
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Prifungsfeststellungen

Werkstattkonzept aus dem Jahr 2008 nicht umgesetzt

Die Bundespolizei betreibt Werkstatten, um ihre Ausstattung instand zu halten. Zu ih-
rer Ausstattung gehdren Fahrzeuge, Waffen und Funkgerate. Im Jahr 2008 betrieb sie
an 38 Standorten Werkstatten.

Das BMI hatte der Bundespolizei im Jahr 2008 das strategische Ziel vorgegeben,
schlanker, effizienter und flexibler zu werden. Dafur sollte sich die Bundespolizei neu
organisieren und auch die Zahl ihrer Werkstatten reduzieren. Das BMI gab in seinem
Werkstattkonzept im Jahr 2008 die Neuorganisation wie folgt vor:

Anstelle der bisher zersplitterten 38 Einzelstandorte sollten acht gréR3ere, regionale Be-
reichswerkstatten entstehen. Diese sollten die Ausstattung der Bundespolizeidienst-
stellen in einem Radius von 100 km instand halten (Wirkungsradius). Die restlichen 30
Werkstattstandorte sollte die Bundespolizei ,zeitnah" auflésen. Die regionalen Be-
reichswerkstatten sollten moéglichst an den Standorten der Bereitschaftspolizei des
Bundes sein, da dort besonders viel Ausstattung instand zu halten ist. Das Werkstatt-
personal sollte die Bundespolizei um 10 % von 635 auf 570 Stellen reduzieren.

Die Bundespolizei setzte das Konzept nicht um. Im Jahr 2015 betrieb sie noch immer 28
Werkstatten, 20 davon als temporare AuRenstellen. In den Werkstatten arbeiteten 600
Beschaftigte.

Evaluationsbericht aus dem Jahr 2016 nur teilweise beachtet

Die Bundespolizei beauftragte im Jahr 2015 ein Beratungsunternehmen, die Neuorga-
nisation der Werkstatten zu evaluieren. Es kam im Jahr 2016 zu folgendem Ergebnis:

Das Beratungsunternehmen hielt acht Werkstatten fur nicht ausreichend. Es schlug
vor, 10 der 20 temporaren Aul3enstellen dauerhaft beizubehalten. Es wies darauf hin,
dass eine Werkstatt erst ab einer MindestgrofRe von zwolf Beschaftigten wirtschaftlich
betrieben werden kénne. In elf Werkstatten waren weniger als zehn Beschaftigte tatig,
in finf davon zwei oder drei Beschaftigte. Das Beratungsunternehmen empfahl, neun
Kleinstwerkstatten mit jeweils weniger als zehn Beschaftigten zu schlieRen. Aul3erdem
sollte die Bundespolizei an einem weiteren Standort eine Werkstatt einrichten. Diese
sollte einen mdglichen Bedarf eines dort neu aufgebauten Aus- und Fortbildungszen-
trums decken. Als ZielgroRe empfahl es 19 Werkstatten mit einer Personalstarke von
660 Stellen.
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Die Bundespolizei beschloss, den Empfehlungen des Beratungsunternehmens zu fol-
gen, setzte diese jedoch nicht oder nur teilweise um. Die neue Werkstatt richtete sie
ein, von den neun Kleinstwerkstatten schloss sie nur drei. Die Wirtschaftlichkeit der
neuen Werkstatt prfte sie nicht. Das BMI nahm die Evaluation nicht zum Anlass, sein
Werkstattkonzept zu Gberpruifen und anzupassen.

Sicherheitslage im Sachstandsbericht des Jahres 2024 nicht
berticksichtigt

Seit dem Jahr 2015 hat sich die Sicherheitslage in Deutschland verscharft. Die Bundes-
polizei ist dadurch seit dem Jahr 2016 personell um 15 000 auf 55 000 Stellen gewach-
sen. Mit dem Stellenaufwuchs vergréRerte sich auch der Umfang der Ausstattung. Zwi-
schen den Jahren 2018 und 2024 stieg beispielsweise die Zahl der Streifenfahrzeuge
von 2 500 auf 4 000 sowie die der Waffen von 46 600 auf 71 000. Ebenso wirkten sich
technische Anderungen wie z. B. der Wechsel vom Analog- zum Digitalfunk auf den In-
standhaltungsbedarf aus.

Das BMI nahm auch diese Entwicklung nicht zum Anlass, den Reparatur- und Instand-
haltungsbedarf zu Gberpriufen sowie das Werkstattkonzept anzupassen. Einem vom
BMI im Jahr 2024 erstellten Sachstandsbericht fehlten konzeptionelle Elemente, wie
beispielsweise

- strategische und operationalisierte Ziele,
- Alternativenvergleiche mit qualitativen und quantitativen Bewertungsmethoden,
- eine Organisationsuntersuchung einschlieRlich Bedarfsermittlung.

Der Sachstandsbericht stutzte sich mehrfach auf den veralteten Evaluationsbericht aus
dem Jahr 2016, ohne ihn zu Uberprifen und fortzuschreiben. Die veranderte Sicher-
heitslage war in den Krisenszenarien des Sachstandsberichts nicht berucksichtigt.

Werkstatten im Jahr 2025 weiterhin nicht am Bedarf ausgerichtet

Im Jahr 2025 betrieb die Bundespolizei 26 Werkstatten mit mehr als 730 Beschaftigten.
Die Bundespolizei betrieb Uberwiegend Standorte mit Werkstatten, an denen sie keine
Ausstattung konzentrierte. So liegen 16 Werkstatten nicht an den Standorten der Be-
reitschaftspolizei des Bundes. Die Wirkungsradien der Werkstatten Gberlagerten sich
zudem stark. Besonders entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze und damit am
friheren Einsatzschwerpunkt herrschte eine hohe Werkstattdichte. Im Sud- und Nord-
westen befinden sich indessen keine polizeieigenen Werkstatten.
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Abbildung 23.1

Hohe Werkstattdichte an fritheren Einsatzschwerpunkten

In 2025 befinden sich weiterhin viele Werkstatten entlang der ehemaligen innerdeutschen
Grenze und an Standorten, die keine Schwerpunkte der Ausstattung sind.
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Grafik: Bundesrechnungshof. Quelle: Bundespolizei.

Die Bundespolizei betrieb zudem weiterhin unwirtschaftliche Kleinstwerkstatten. Auch
waren die Werkstatten nicht durchgangig auf die in den Dienststellen der Bundespoli-
zei vorhandene Ausstattung ausgerichtet. Beispielsweise musste eine Dienststelle ihre
groBeren Kraftfahrzeuge in einer 60 km entfernten Werkstatt der Bundespolizei in-
stand halten. Die Werkstatt am eigenen Standort war aus baulichen Grinden dafiir un-
geeignet. An einem weiteren Standort gab es eine Werkstatt, obwohl die Bundespolizei
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23.2

23.3

bereits vor 15 Jahren den wesentlichen Teil ihrer Ausstattung an einen anderen Gber
150 km entfernten Standort verlegt hatte. Auch dort betrieb sie eine Werkstatt.

Wiurdigung

Das BMI richtete die Werkstatten der Bundespolizei nicht effizient am Bedarf aus. Die
Standorte der Werkstatten sind historisch gewachsen, entsprechen keinem Konzept
und genugen den eigenen Anforderungen des BMI nicht, die Werkstatten an den
Schwerpunkten der Ausstattung auszurichten.

Neuere Entwicklungen wie die verscharfte Sicherheitslage und der Stellenaufwuchs, die
dadurch bedingte Erweiterung der Ausstattung und veranderte Einsatzschwerpunkte
spiegeln sich nicht in Zahl, Verteilung und personeller Ausstattung der Werkstatten wi-
der.

Obwohl das BMI im Jahr 2008 vorgegeben hatte, die Bundespolizei an acht Standorten
mit Werkstatten schlanker und effizienter zu organisieren, sorgte es nicht fir eine Um-
setzung. Bis heute fehlt ein fundiertes und am Bedarf ausgerichtetes Werkstattkonzept
fur die Bundespolizei. Der Evaluationsbericht, den die Bundespolizei nur in Ansatzen
umgesetzt hat, und der Sachstandsbericht des BMI haben nicht ansatzweise zu einer
angemessenen Werkstattstruktur der Bundespolizei gefuhrt. Der Sachstandsbericht
genugt den Anforderungen an ein Werkstattkonzept nicht.

Bei der Zahl und Verteilung der Werkstatten im Bundesgebiet hatte das BMI starker be-
ricksichtigen mussen, dass sich seit dem Wegfall der innerdeutschen Grenze die Ein-
satzschwerpunkte der Bundespolizei verandert haben. Es hatte ferner prifen mussen,
wo besonders viel Ausstattung instand zu halten ist und die Werkstatten einsatzorien-
tiert und effizient dort anordnen mussen. Nicht mehr benétigte Werkstatten sowie un-
wirtschaftliche Kleinstwerkstatten hatte es auflésen mussen.

Voraussetzung fur eine bedarfsgerechte Werkstattstruktur ist, dass das BMI unter Be-
rucksichtigung strategischer Ziele, veranderter Einsatzschwerpunkte und Ausstattung

- den Bedarf an eigenen Werkstatten ermittelt,
- den Personalbedarf der Werkstatten in der Zielstruktur nachweist sowie
- einen Zeit- und Umsetzungsplan fur eine neue Werkstattstruktur erstellt.

Stellungnahme

Das BMI hat auf die veranderte Sicherheitslage verwiesen. Diese Zeitenwende erfor-
dere eine resiliente und krisenfeste Bundespolizei. Die bestehenden Werkstatten seien
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wichtig, um die Mobilitat und damit die Einsatzfahigkeit der Bundespolizei auch im Kri-
senfall sicherzustellen.

Die Werkstatten der Bundespolizei seien in der Regel an Standorten, an denen die Bun-
despolizei Uber sehr viel Ausstattung und insbesondere Spezialtechnik verfluge. Als
Grundsatz gelte ,Technik folgt der Taktik”. So bildeten die mit dem Stellenaufwuchs der
Bundespolizei einhergehenden Veranderungen bei der Ausstattung die Grundlage fur
die derzeitige Standortwahl der Werkstatten. Zudem seien die Werkstatten aus fachli-
cher Sicht so strukturiert und verteilt, dass die Einsatzsatzfahigkeit auch im Krisenfall
sichergestellt sei. Die Werkstatten seien heute modulweise auf definierte Kapazitaten
ausgelegt und raumlich der aktuellen Verteilung der Einsatzkrafte der Bundespolizei im
Bundesgebiet zugeordnet. Soweit erforderlich nutze die Bundespolizei fir die Instand-
haltung das Angebot gewerblicher Anbieter.

Das BMI hat ausgefuhrt, dass es das Werkstattwesen mehrfach evaluieren lie3. Sein
Sachstandsbericht aus dem Jahr 2024 fasse alle Erkenntnisse zusammen und entspre-
che einem Werkstattkonzept. Ein ,statisches Werkstattkonzept” halte es wegen der dy-
namischen Lageentwicklung der Bundespolizei fur nicht sachgerecht. Aktuelle techni-
sche Entwicklungen bei den Fihrungs- und Einsatzmitteln einschlieRlich ihrer
Instandhaltung setze die Bundespolizei in Einzelkonzepten um.

Abschliefdende Wiirdigung

Der Bundesrechnungshof halt eine bedarfsgerechte Werkstattstruktur fur tberfallig. Er
erkennt an, dass die Werkstatten der Bundespolizei einen Beitrag zur Resilienz leisten.
Daher ist es umso dringender, dass das BMI endlich ein tragfahiges Konzept entwi-
ckelt, wie es die Werkstatten der Bundespolizei effizient und krisenfest organisieren
kann. Der Verweis des BMI auf eine ,dynamische Lageentwicklung der Bundespolizei”
befreit es nicht von der seit langem ausstehenden Grundsatzarbeit zur Struktur der
Werkstatten und zum Personalbedarf. Die Auffassung des BMI, der Sachstandsbericht
2024 erfulle die Anforderungen an ein Werkstattkonzept, Uberzeugt nicht. Es fehlen
wesentliche konzeptionelle Elemente, wie beispielsweise Ziele, Alternativenvergleiche
und Bedarfsermittlungen. Veraltete Evaluationen sind zudem nicht Uberpruft und nicht
fortgeschrieben. Die zersplitterten Werkstattstandorte in ,modular” umzubenennen
genugt nicht.

Das BMI beschrankt sich darauf, Resilienz und Zeitenwende als Schlagwérter zu nut-
zen, ohne diese mit einer belastbaren strukturellen Neuausrichtung der Werkstatten zu
hinterlegen. Nach wie vor duldet es bei der Bundespolizei Kleinstwerkstatten und
Standorte mit Werkstatten, die diese nur eingeschrankt nutzen kann. Das BMI darf
diese ungeeignete Struktur nicht fortbestehen lassen. Vielmehr sollte es den Beitrag
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der Werkstatten zur Resilienz der Bundespolizei vergréf3ern, indem es die bestehende
Werkstattstruktur Uberpruft und regelmaRlig an neue sicherheitspolitische Anforderun-
gen anpasst. Nur mit einer bedarfsgerechten Werkstattstruktur wird das BMI seiner
Verantwortung fur eine effiziente und krisenfeste Bundespolizei gerecht.
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Bundesministerium fur Arbeit und Soziales (BMAS)
(Einzelplan 11, Kapitel 1102)

DRV Bund erfasst seit Jahrzehnten
versicherungspflichtige Selbststandige nur
luckenhaft

Zusammenfassung

Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Bund erfasst versicherungspflichtige Selbststindige
ltickenhaft und nimmt dadurch weniger Beitrége ein. Die Selbststdndigen haben spdter ge-
ringere Renten und der Bund muss mebhr fiir die Grundsicherung im Alter ausgeben.

Bestimmte Selbststindige (z. B. selbststdndig tdtige Lehrerinnen und Lehrer) sind versiche-
rungspflichtig und muissen Beitréige an die gesetzliche Rentenversicherung zahlen. Sie miis-
sen sich innerhalb von drei Monaten bei der Rentenversicherung melden, nachdem sie ihre
selbststdndige Tdtigkeit aufgenommen haben. Viele versicherungspflichtige Selbststéindige
melden sich verspdtet oder gar nicht. Der DRV Bund ist dies seit mehr als 20 Jahren bekannt.
Dennoch dndert sie diesen Missstand nicht. Sie kommt ihrer Pflicht nicht nach, alle versiche-
rungspflichtigen Selbststdndigen zu erfassen und von ihnen Beitrdge zu erheben. Folglich
hat die DRV Bund Beitragsausfdlle und die versicherungspflichtigen Selbststdndigen haben
geringere Rentenanspriiche. Hinzu kommen héhere Ausgaben des Bundes, wenn diese Per-
sonen wegen zu geringer Alterseinkommen spdter Grundsicherung im Alter erhalten. Die
DRV Bund muss deshalb alle Méglichkeiten ausschopfen, um die versicherungspflichtigen
Selbststédndigen besser zu erfassen.

Prifungsfeststellungen

Rechtslage

Neben abhangig Beschaftigten sind auch bestimmte Selbststandige in der gesetzlichen
Rentenversicherung versicherungspflichtig. Dies gilt z. B. fur selbststandige Lehrkrafte,
Pflegepersonen, Hebammen oder Selbststandige, die nur fur einen Auftraggeber arbei-
ten. Die DRV Bund ist der groR3te der 16 Rentenversicherungstrager. Sie hat 46 000 die-
ser Personen erfasst.
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Die DRV Bund muss die Versicherungspflicht feststellen und die Beitrage erheben.
Dazu muss sie diese Personen kennen. Der Gesetzgeber regelte im Jahr 2001, dass sich
die genannten Gruppen von Selbststandigen bei der Rentenversicherung melden mus-
sen, obwohl sie bereits zuvor versicherungspflichtig waren. Fir die Meldung haben sie
drei Monate Zeit, nachdem sie ihre Tatigkeit aufgenommen haben (Selbstmeldever-
pflichtung). Die Selbstmeldeverpflichtung soll die Selbststandigen vor hohen Nachfor-
derungen schiitzen. Stellt die Rentenversicherung die Versicherungspflicht nachtrag-
lich fest, muss sie die Beitrage rickwirkend erheben. Eine Mitteilungs- und
Auskunftspflicht Dritter (z. B. Gewerbeamter) sieht das Gesetz nicht vor.

Versicherungspflichtige Selbststiandige liickenhaft erfasst

Die DRV Bund erfasst die versicherungspflichtigen Selbststandigen verspatet und |U-
ckenhaft. Bei einem Drittel der gepruften Falle meldeten sich die Personen nicht inner-
halb der gesetzlichen Frist oder gar nicht. Teilweise erfuhr die DRV Bund nur zufallig
von deren selbststandiger Tatigkeit (z. B. bei einer Kontenkldrung oder einem Versor-
gungsausgleich). Die Zeitspanne, um die die Meldefrist Uberschritten war, lag zwischen
einem Monat und 24 Jahren. Einige Selbststandige waren durch die daraus resultieren-
den Nachforderungen finanziell stark belastet. In anderen Fallen waren die Beitragsfor-
derungen bereits verjahrt. Der Bundesrechnungshof vermutet eine hohe Dunkelziffer
versicherungspflichtiger Selbststandiger, die sich nicht bei der DRV Bund melden.

Da die DRV Bund versicherungspflichtige Selbststandige lickenhaft erfasst, hat sie ei-
nerseits zu geringe Beitragseinnahmen. Je nicht erfasster Person entgehen ihr so jahr-
lich rund 5 000 Euro. Andererseits bauen die Selbststandigen weniger Rentenanspru-
che auf. Damit haben sie spater ein niedrigeres Alterseinkommen. Fur den Bund steigt
das Risiko, fur diese Personen Grundsicherung im Alter zahlen zu mussen.

DRV Bund schopft nicht alle Moglichkeiten aus

Der DRV Bund ist seit Uber 20 Jahren bekannt, dass sie die versicherungspflichtigen
Selbststandigen lickenhaft erfasst. Sie begrindet dies u. a. damit, dass die Selbststan-
digen

- die Meldepflicht und die Meldefrist nicht kennen,
- sich nicht als versicherungspflichtig einordnen oder
- sich bewusst der Versicherungspflicht entziehen.

Die DRV Bund interpretiert die Selbstmeldeverpflichtung so, dass die selbststandig Tati-
gen selbst einschatzen mussen, ob sie versicherungspflichtig sind. Wenn sie dies fir
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sich selbst nicht annehmen oder erkennen, besteht aus Sicht der DRV Bund keine Mel-
depflicht.

Nach Ansicht der DRV Bund klart sie Selbststandige Uber ihre Selbstmeldeverpflichtung
vielféltig auf. Sie verweist beispielsweise auf die Publizitit des Gesetzes und ihre Of-
fentlichkeitsarbeit. Weitere Informationsangebote, wie eigene Broschiren, Internetauf-
tritte, Auskunfts- und Beratungsstellen erganzten dies. Aul3erdem wiirde sie seit zwei
Jahrzehnten mit verschiedenen Existenzgriindungsportalen kooperieren. Weitere Mal3-
nahmen ergreift sie nicht.

Die aktuelle Koalition plant eine Versicherungspflicht fur alle neuen Selbststandigen.
Die DRV Bund geht davon aus, dass der Gesetzgeber damit auch ein automatisiertes
Meldeverfahren durch die Finanzamter einfihren wird. Nach Ansicht der DRV Bund
kénne sie dann die versicherungspflichtigen Selbststandigen besser erfassen.

Auch die beiden vorherigen Koalitionen planten, die Selbststandigen in die gesetzliche
Rentenversicherung einzubeziehen. Der Gesetzgeber regelte dies bisher nicht.

Wiurdigung

Die DRV Bund kommt seit Uber 20 Jahren ihrer Aufgabe nicht nach, alle versicherungs-
pflichtigen Selbststéandigen zu erfassen und von ihnen Beitrdge zu erheben.

Der DRV Bund ist dieser langjahrige Missstand bekannt. Zusatzliche Malinahmen kénn-
ten dies andern. Dennoch bleibt sie untatig. Stattdessen Ubertragt sie faktisch die Ver-
antwortung auf die Selbststandigen. Die DRV Bund vertritt die Ansicht, diese mulssen
selbst einschatzen, ob sie versicherungspflichtig sind. Die Folge ist, dass die DRV Bund
versicherungspflichtige Selbststandige nur lickenhaft erfasst. Sie erfullt damit nicht
ihre originare Aufgabe, die Versicherungspflicht zu prifen und festzustellen. Dies ist
nicht akzeptabel.

Auch reichen die Malinahmen der DRV Bund, wie z. B. Informationsangebote, nicht
aus, um das Meldeverhalten der versicherungspflichtigen Selbststandigen zu verbes-
sern.

Die DRV Bund sollte nicht auf die EinfUhrung einer Versicherungspflicht fur alle neuen
Selbststandigen und einer flankierenden Meldepflicht der Finanzamter warten. Es ist
ungewiss, ob und wann der Deutsche Bundestag ein solches Gesetz beschlieBen wird.
Stattdessen sollte die DRV Bund aktiv den derzeitigen Rechtsrahmen ausschoépfen und
starker mit den Stellen zusammenarbeiten, bei denen die Selbststandigen die Auf-
nahme der Tatigkeit melden mussen. Dazu gehéren die Finanzamter und
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Gewerbedmter. Die DRV Bund sollte mit diesen Stellen L6sungen erarbeiten, wie sie
versicherungspflichtige Selbststandige auf die mdgliche Versicherungspflicht hinwei-
sen konnten.

Zusatzlich sollte die DRV Bund mit den anderen Rentenversicherungstragern erértern,
wie und mit welchen MalRnahmen sie die versicherungspflichtigen Selbststandigen
besser erfassen kdnnen.

Stellungnahme

Die DRV Bund hat ihr hohes Interesse bekundet, die Versicherungspflicht fur Selbst-
standige durchzusetzen. Dadurch werde sichergestellt, dass die Selbststandigen Bei-
trage an die gesetzliche Rentenversicherung zahlen, aus denen Rentenanspriche ent-
stehen. Dies kdénne dazu beitragen, Altersarmut zu vermeiden.

Es sei Aufgabe der DRV Bund, die Versicherungspflicht festzustellen und die Beitrage
zu erheben. Es gabe keine Mitteilungs- und Auskunftspflichten Dritter. Wie gut die DRV
Bund die Selbststandigen erfasst, hange deshalb davon ab, ob und wann sie ihrer
Selbstmeldeverpflichtung nachkdmen. Melden sie sich nicht innerhalb der Frist, kdnne
die DRV Bund ihre Aufgabe nicht oder nur verspatet erfullen.

Die DRV Bund hat betont, dass sie die Verantwortung nicht an die Selbststandigen
Ubertragen habe. Sie mussten nicht selbst einschatzen, ob sie versicherungspflichtig
seien. Die Selbststandigen mussten sich aber melden, wenn eine versicherungspflich-
tige Tatigkeit vorliege oder wenn sie sich hier unsicher seien. Sie mussten sich inhalt-
lich mit der Versicherungspflicht befassen. Eine Meldepflicht bestehe nur dann nicht,
wenn sie diese nach ,eigener ernsthafter Prifung” fir sich ausgeschlossen hatten.

Die DRV Bund koénne lediglich mit zielgerichteten MaRnahmen auf ein besseres Melde-
verhalten hinwirken. Kontrolliert steuern kénne sie jedoch nicht, dass sie die versiche-
rungspflichtigen Selbststandigen flachendeckend erfasst.

Aus Sicht der DRV Bund seien MaRnahmen zielfuhrend, die auf den Personenkreis der
versicherungspflichtigen Selbststandigen zugeschnitten sind. Ihre Offentlichkeitsarbeit,
die vielfaltigen Informationsangebote sowie die Kooperation mit verschiedenen Exis-
tenzgrindungsportalen seien solche MalRnahmen. Sie wiirden selbststandig Tatige
Uber ihre Versicherungs- und Meldepflicht informieren.

Die DRV Bund hat zugesagt, die anderen Rentenversicherungstrager Uber die Anregun-
gen des Bundesrechnungshofes zu informieren. Sie werde mit ihnen erértern, wie sie
das Selbstmeldeverhalten der Selbststandigen verbessern kdnnten.
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24.4 Abschliefdende Wiirdigung

Die DRV Bund rdumt noch einmal ein, dass sie die selbststandig Tatigen nur lickenhaft
erfasst.

Ob eine Meldepflicht besteht, missen nach Ansicht der DRV Bund die Selbststandigen
nach einer ,eigenen ernsthaften Prifung” selbst beantworten. Damit macht sie nach
wie vor die Selbststandigen dafir verantwortlich, ihre Versicherungspflicht selbst ein-
zuschatzen. Sie verschiebt so ihre Verantwortung auf die Selbststandigen. Das ist nicht
akzeptabel.

Ob die selbststandig Tatigen ,ernsthaft” ihre Versicherungspflicht geprift haben, ist
kaum kontrollierbar. Selbst wenn dies der Fall ist, fuhrt ein falsches Ergebnis nicht zum
Erléschen der Meldepflicht. Die DRV Bund sollte nicht den Anschein erwecken, es be-
stehe keine Meldepflicht, wenn die Selbststandigen diese fur sich ausschlieRen.

Die DRV Bund betont selbst, dass Malinahmen zielfuhrend seien, die auf versiche-
rungspflichtige Selbststandige zugeschnitten sind. Eine solche Malinahme ware die
vom Bundesrechnungshof vorgeschlagene engere Zusammenarbeit mit den Finanzam-
tern und den Gewerbeamtern. Dies sind Stellen, bei denen die Selbststandigen die Auf-
nahme der Tatigkeit melden mussen. Diese MalBnahme kdnnte sicherstellen, dass die
DRV Bund Selbststéandige besser erfassen und dies ,kontrolliert steuern” kann.

Die Anregungen des Bundesrechnungshofes sollten auch Gegenstand der nun zuge-
sagten Erdrterung mit anderen Rentenversicherungstragern sein.
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Bundesagentur fur Arbeit (Bundesagentur)
(Einzelplan 11)

Bundesagentur fuir Arbeit plante
IT-Systeme fehlerhaft

Zusammenfassung

Die Bundesagentur bereitete IT-Vorhaben unzureichend vor. Sie plante diese nicht immer
bedarfsgerecht und wirtschaftlich.

Den Bedarf fiir IT-Vorhaben ermittelte die Bundesagentur teilweise unzutreffend. Dies hatte
zur Folge, dass die Anwenderinnen und Anwender entwickelte IT-Systeme in der Praxis weni-
ger nutzten als erwartet. Die Bundesagentur betreibt daher IT-Systeme, fiir die kein ausrei-
chender Bedarf besteht.

Zudem legte sich die Bundesagentur bei der Planung von IT-Vorhaben in Wirtschaftlichkeits-
untersuchungen vorschnell auf eine L6sungsmaéglichkeit fest und zog erst zu einem spdteren
Zeitpunkt alternative Ldsungen in Betracht. Im Ergebnis benétigte sie in einem Fall mehr als
sieben Jahre, um eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zur Ablésung des IT-Systems vorzule-
gen.

Diese Mdngel sind mit dem Haushaltsrecht nicht vereinbar. Die Bundesagentur hdtte den
Bedarf zutreffend beschreiben und die wirtschaftliche Lésungsmdoglichkeit ermitteln miissen.
Die Bundesagentur sollte kiinftig ihre IT-Vorhaben sorgfaltiger planen.

Prifungsfeststellungen

Der Bundesrechnungshof begleitet seit mehr als zehn Jahren die Digitalisierungs-
agenda der Bundesagentur mit Prifungen zu verschiedenen IT-Vorhaben. Die Ausga-
ben fur diese Vorhaben erreichten oft einen zweistelligen Millionenbetrag. Die Ausga-
ben der Bundesagentur fur IT sollen im Haushaltsjahr 2026 knapp 1 Mrd. Euro betra-
gen.
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Bedarf unzutreffend ermittelt

IT-Vorhaben sind finanzwirksame MalRnahmen. Die Ausgaben daflir missen notwendig
sein, um die Aufgaben der Bundesagentur zu erfullen. Dies setzt voraus, dass ein Be-
darf fur die IT-Vorhaben besteht. Ein Bedarf liegt vor, wenn der angestrebte Zustand
von der Ausgangslage abweicht. Der Bundesrechnungshof stellte wiederholt fest, dass
die Bundesagentur die Ausgangslage unvollstandig erfasste und damit den Bedarf
nicht belastbar ermittelte. Dies zeigen die folgenden zwei IT-Vorhaben.

»YouConnect": Bedarf nicht umfassend abgefragt

Die Agenturen fur Arbeit, die Jobcenter und die Jugendamter als 6ffentliche Trager der
Jugendhilfe arbeiten in sogenannten Jugendberufsagenturen zusammen. Daflr kén-
nen die Kooperationspartner seit dem Jahr 2021 im IT-System ,YouConnect” Daten aus-
tauschen. Die Bundesagentur strebte eine nahezu bundesweite Nutzung des IT-Sys-
tems an. Im Jahr 2024 nutzte jedoch nur jede flinfte der 367 Jugendberufsagenturen
»YouConnect”. Aus Sicht vieler Jugendberufsagenturen bestand von vornherein kein
ausreichender Bedarf flir das IT-System. Als Grinde nannten sie u. a. die bereits beste-
henden Austauschformate vor Ort. Die Bundesagentur hatte sich vor der Entscheidung
fur dieses IT-Vorhaben kein umfassendes Bild daruber verschafft, inwieweit Defizite
beim Datenaustausch in der Flache bestehen. Sie plante tber 60 Mio. Euro ein, um das
IT-System zu entwickeln und zu betreiben.

~ADEST": Bedarf auf Basis unvollsténdig erfasster Prozesse ermittelt

Die Bundesagentur betreibt das IT-System ,,Automatisierte Datenibernahme aus Stel-
lenangeboten mittels maschinellen Lernens (ADEST)". Das IT-System ermoglicht seit
dem Jahr 2023, dass Beschaftigte der Bundesagentur Stellenangebote von Arbeitge-
bern automatisiert in eine Datenbank Ubertragen. Die Bundesagentur rechnete durch
diese Automatisierung mit Einsparungen von knapp 30 Mio. Euro. Sie berucksichtigte
dabei nicht, dass die Beschaftigten die Stellenangebote bereits ohne dieses IT-System
nicht vollstdndig manuell erfassten. Deshalb nutzten die Beschaftigten ,ADEST” in der
Praxis seltener als erwartet. Die Bundesagentur rechnet daher nur noch mit Einsparun-
gen von 16 Mio. Euro. Bisher investierte sie allein an Entwicklungskosten in “ADEST"”

17 Mio. Euro.

Losungsmoglichkeiten bei der Planung unvollstandig betrachtet

Far IT-Vorhaben als finanzwirksame MalRnahmen muss die Bundesagentur angemes-
sene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchfiihren. Dafur hat sie
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- samtliche Lésungsmaéglichkeiten, die zur Erreichung der vorab definierten Ziele ge-
eignet sind, zu untersuchen sowie

- die Kosten einschlieBlich Folgekosten und den Nutzen der fur eine Zielerreichung
geeigneten Loésungsmaoglichkeiten zu ermitteln und gegenuberzustellen.

Die Bundesagentur bericksichtigte nicht alle Lésungsmadglichkeiten und deren finanzi-
elle Auswirkungen. Dies verdeutlichen nachfolgende Beispiele.

Nachfolgesystem ,COSACH": Mehr als sieben Jahre bis zur Wirtschaftlichkeits-
untersuchung

Die Bundesagentur beschloss im Jahr 2018, das IT-System ,,Computerunterstitzte
Sachbearbeitung (COSACH)" abzuldsen. Dieses System unterstitzt die Bearbeitung von
160 Forderleistungen bei der Grundsicherung fir Arbeitsuchende sowie bei der Ar-
beitsforderung. Fir das Nachfolgesystem COSACH legte sich die Bundesagentur an-
fangs ausschlieBlich auf die Lésungsmadglichkeit fest, eine Software vollstandig selbst
zu entwickeln. Erst im weiteren Verlauf bertcksichtigte die Bundesagentur die L6-
sungsmaoglichkeit, eine Standardsoftware zu kaufen. Spater kam noch die Lésungs-
maoglichkeit hinzu, die Standardsoftware durch erganzende Eigenentwicklungen an die
Bedurfnisse der Bundesagentur anzupassen.

Abbildung 25.1

IT-Vorhaben mehr als sieben Jahre in der Planungsphase

Im Laufe eines mehrjahrigen Prozesses untersuchte die Bundesagentur schrittweise L6sungs-
moglichkeiten zum Nachfolgesystem ,Computerunterstlitzte Sachbearbeitung®”.

Mai 2021

Empfehlung far 2023 Ende 2025
August 2018 zu betrachtende Markterkundung, um Bundesagentur legte
Entscheidung, das alte Lésungsmaoglich- maogliche Loésungen Wirtschaftlichkeits-
IT-System abzuldsen keiten liegt vor zu evaluieren untersuchung vor

T

[ [ [

1
Januar 2020 Ende 2022 Ende 2024
Entscheidung fur eine Ankiindigung, Ankiindigung,
+Eigenentwicklung” nach Lésungsmoglich- Lésungsmaoglich-
ungenugender Betrachtung keit zu prufen keiten weiter zu prifen

von Lésungsmaéglichkeiten

Grafik: Bundesrechnungshof. Quelle: Bundesagentur.
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Die Bundesagentur brauchte im Ergebnis mehr als sieben Jahre, um die Wirtschaftlich-
keitsuntersuchung fur das IT-Vorhaben abzuschlieRBen. Fir die Vorbereitung der Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung gab sie mehr als 10 Mio. Euro aus. Allein Gber 4 Mio. Euro
fielen davon bis zum Jahr 2021 an. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die Bundesagentur
nicht alle L6sungsmaglichkeiten abschlieBend betrachtet. Weitere 12 Mio. Euro plante
sie bis zum Jahr 2030 ein, um das bestehende IT-System ,COSACH" weiterbetreiben zu
kdénnen.

»Travel: Losungsmoglichkeiten ohne vollstdndige Begriindungen aussortiert

Mit dem IT-Vorhaben ,Travel” fihrte die Bundesagentur in den Jahren 2019 bis 2021
eine neue Reise-Software ein. Dieses IT-Vorhaben hatte ein Biindel von Zielen. Zu die-
sen zahlten, die Prozesse des Reisemanagements zu harmonisieren und zu automati-
sieren. In der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung fir die Planung des IT-Vorhabens be-
trachtete die Bundesagentur nur die finanziellen Auswirkungen der spater gewahlten
Lésung. Die weiteren Lésungsmoglichkeiten verwarf sie, ohne dies vollstandig zu be-
grinden.

Wirdigung

Die dargestellten Falle zeigen, dass die Bundesagentur ihre IT-Vorhaben nicht bedarfs-
gerecht und wirtschaftlich vorbereitete. Mangel bei der Bedarfsermittlung und der
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wiederholen sich und sind damit systemimmanent.
Die Bundesagentur hat darauf zu achten, in der Planungsphase die Ausgangslage um-
fassend zu ermitteln. Die in der Praxis gelebten Prozesse muss sie einbeziehen. Erst
dann kann sie den Bedarf realistisch beurteilen und nachweisen, dass die Ausgaben
notwendig sind. Zudem sind in den Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen von Anfang an
alle zur Zielerreichung geeigneten Losungsmaoglichkeiten einzubeziehen. Dabei sind
ihre finanziellen Auswirkungen darzulegen. Nur so kann die Bundesagentur die wirt-
schaftliche L6sungsmaéglichkeit ermitteln und sich sachgerecht fur eine IT-L6sung ent-
scheiden.

Eine sorgfaltige und stringente Vorbereitung bildet die Grundlage, um IT-Systeme leis-
tungsfahig und passgenau fortzuentwickeln. Langwierige Prozesse erhdhen die Ausga-
ben fur solche Systeme. Die Beschéftigten mussen zudem langer als erforderlich mit
veralteten Systemen arbeiten.

Um ihre Digitalisierungsagenda bestméglich umzusetzen, sollte die Bundesagentur die
Ursachen fir die mangelhafte Vorbereitung von IT-Vorhaben analysieren. Sie hat eine
bedarfsgerechte und stringente Entwicklung der IT-Vorhaben sicherzustellen.
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25.3 Stellungnahme

Die Bundesagentur hat betont, dass ihr eine begriindete Bedarfserhebung wichtig sei.
Die Bedarfserhebung gehe mit einer fundierten und ergebnisoffenen Betrachtung der
Lésungsmaglichkeiten einher. Sie sei sich bewusst, dass beides in der Vergangenheit
nicht durchgangig der Fall war. Die Bundesagentur hat erklart, sie habe Verbesserun-
gen eingefihrt und Hinweise des Bundesrechnungshofes aufgegriffen. Hierbei habe
sich eine ,Arbeitsgruppe Wirtschaftlichkeitsbetrachtung” des Bundesministeriums fur
Arbeit und Soziales und der Bundesagentur dem Thema ,Betrachtung der Lésungs-
maoglichkeiten” gewidmet. Die Bundesagentur habe folgende Mindestalternativen fest-
gelegt, die je Modul eines IT-Vorhabens verbindlich zu betrachten seien:

Nicht-Handeln

Weiterentwicklung von Bestandssystemen
Eigenentwicklung

Fremdentwicklung

Kauf

NN N N 2

Zusatzlich werde die Bundesagentur bei der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung sukzes-
sive folgenden Grundsatz anwenden: ,reuse before buy before make"” (Wiederverwen-
den vor Kaufen vor Entwickeln). Unabhdngig davon bewerte und wahle sie grundsatz-
lich eine wirtschaftliche Losungsmoglichkeit.

Zum Nachfolgesystem ,COSACH" hat die Bundesagentur erldautert, dass mehrere
Schritte in der Vorbereitung erforderlich gewesen seien. Fur die Bundesagentur sei der
Aufwand auRBergewdhnlich hoch gewesen, da das Nachfolgesystem einen breiten An-
wender- und Kundenkreis habe sowie viele Schnittstellen bedienen musse.

25.4 Abschliefdende Wiirdigung

Die Zusage der Bundesagentur, sie werde die Bedarfsermittlung und Wirtschaftlich-
keitsuntersuchung verbessern, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die Stellung-
nahme der Bundesagentur lasst jedoch auch weiterhin nicht erwarten, dass sie die IT-
Vorhaben nach den haushaltsrechtlichen Anforderungen ausreichend vorbereiten
wird. Im Einzelnen:

- Die Bundesagentur unterscheidet nicht eindeutig zwischen Bedarfsermittlung und
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. Die Bedarfsermittlung ist ein der Wirtschaftlich-
keitsuntersuchung vorgelagerter Prifungsschritt. Sie geht nicht mit einer Betrach-
tung von Losungsmaglichkeiten einher. Ist bereits die Bedarfsermittlung
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unzureichend, wird auch die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung von falschen Annah-
men gepragt und fuhrt zu fehlerhaften Ergebnissen.

- In der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung sind zudem nur solche Lésungsmaglichkei-
ten zu betrachten, die geeignet sind, den zuvor festgestellten Bedarf zu decken. Mit
der Lésungsmaoglichkeit ,,Nicht-Handeln”, d. h. den ,Status quo” fortzufiihren, kann
dies nicht gewdahrleistet werden. Sie ist daher nicht als eine Ldsungsmoglichkeit zu
werten.

- Ferner sind IT-Vorhaben als Ganzes zu betrachten. Die Ausfihrungen der Bundes-
agentur lassen daran Zweifel aufkommen, wenn sie sich fir eine modulare Betrach-
tung bei der Ermittlung der wirtschaftlichen Lésungsmadglichkeit ausspricht. Richtig
ist, dass ein IT-Vorhaben in eigenstandige Module aufgeteilt werden kann. Eine Ge-
samtbetrachtung der Wirtschaftlichkeit ist dadurch jedoch nicht entbehrlich, z. B.
um Wechselwirkungen zwischen den Modulen bertcksichtigen zu kénnen.

- Der Grundsatz ,reuse before buy before make” kann sachgerechten Ergebnissen
entsprechen. Gleichzeitig gibt der Grundsatz eine Rangfolge vor. Dies darf nicht
dazu fuhren, dass die Bundesagentur die geeigneten Lésungsmaglichkeiten und
deren finanzielle Auswirkungen in der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nicht mehr
ergebnisoffen pruft.

- Die Ausfuhrungen der Bundesagentur zum Nachfolgesystem ,,COSACH" kénnen den
langen Zeitraum bis zum Abschluss der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nicht Gber-
zeugend erklaren. Da die Bundesagentur L6sungsmaoglichkeiten nur schrittweise
betrachtete, sind unndtige Ausgaben fir die lange Planungszeit und den Weiterbe-
trieb des Bestand-Systems entstanden.

Robuste und benutzerfreundliche IT-Systeme sind fir eine effiziente und verlassliche
Sozialversicherung unentbehrlich. Sie kennzeichnen eine leistungs- und zukunftsfahige
Verwaltung. Die dargestellten Beispiele zeigen, wie relevant dafir eine sorgfaltige und
stringente Planung neuer IT-Vorhaben ist. Die Bundesagentur kann mit internen Rege-
lungen und Arbeitsgruppen dazu beitragen. Genauso entscheidend ist jedoch, dass die
Regelungen auch von allen Akteuren in der Praxis angewendet werden. Daher sollte
die Bundesagentur die Grinde fur die systemimmanenten Mangel weiter analysieren.
Zudem sollte sie die erforderlichen Verfahrensschritte bei der Planung von IT-Verfah-
ren in ihren Vorgaben ausdrucklich klarstellen. Auf diese Weise kann die Bundesagen-
tur wesentlich dazu beitragen, dass IT-Vorhaben bedarfsgerecht und wirtschaftlich ent-
wickelt werden.
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Bundesministerium der Verteidigung (BMVQ)
(Einzelplan 14, Kapitel 13 Titel 532 01)

Fehlendes WLAN bremst Digitalisierung
der Bundeswehrkrankenhauser

Zusammenfassung

Der Bundeswehr ist es innerhalb von zehn Jahren nicht gelungen, WLAN fldchendeckend in
ihren Krankenhdusern bereitzustellen. Dadurch kann sie beispielsweise moderne Medizinge-
réite nur eingeschrdnkt einsetzen.

Moderne Medizingerdte und Tablets tibertragen Daten iiber WLAN an zentrale Krankenhaus-
systeme. Im Jahr 2015 beschloss die Bundeswehr, dies in ihren vier Krankenhdusern in Ber-
lin, Homburg, Koblenz und Ulm zu nutzen. Sie will so medizinische Prozesse beschleunigen
sowie Patientinnen und Patienten besser versorgen. Doch fehlendes WLAN in den Kranken-
hdusern verhindert dies seit Jahren. Das medizinische Personal tibertrégt die Patientendaten
weiterhin aufwendig und fehleranfdllig von Hand.

Ab dem Jahr 2022 sollte der IT-Dienstleister der Bundeswehr Tablets liefern und im WLAN be-
treiben. Die Bundeswehr schaffte es jedoch nicht, die fiir das WLAN benétigte Verkabelung in
den Krankenhdusern termingerecht einzubauen. Da der Einbau im laufenden Krankenhaus-
betrieb stattfinden sollte und weitere Baumafinahmen in den Krankenhdusern geplant wa-
ren, gab es Abstimmungsbedarf. Erst im Jahr 2025 richtete die Bundeswehr ein Team ein,
das die Zusammenarbeit verbessern sollte. Dieses Team soll dafiir sorgen, dass bis zum Jahr
2030 in allen vier Krankenhdusern flichendeckend WLAN verfiigbar ist. Die Bundeswehr
kann die Effizienzvorteile der Digitalisierung weitere fiinf Jahre nicht nutzen.

Angesichts der Herausforderungen der Zeitenwende ist es nicht hinnehmbar, dass die Bun-
deswehr so zbgerlich agiert. Das BMVg muss dafiir sorgen, dass die Bundeswehr diese ver-
gleichsweise einfache aber effiziente Digitalisierungsmafinahme zligig umsetzt,



Drucksache 21/5600 _28 Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode

26.1 Prufungsfeststellungen

Digitalisierung in Krankenhdusern nutzen

Das BMVg will die Streitkrafte modernisieren und durch Digitalisierung die Einsatzfa-
higkeit der Bundeswehr erhéhen. Seit Jahren investiert es auch in die Digitalisierung
der Gesundheitsversorgung. Der Gesundheitsbereich der Bundeswehr soll von moder-
nen IT-Systemen, vernetzten medizinischen Geraten und einer elektronischen Gesund-
heitsakte profitieren. Das medizinische Personal soll so entlastet und die medizinische
Versorgung verbessert werden.

Die Bundeswehr beschloss im Jahr 2015, die hierzu erforderliche IT-Infrastruktur in ih-
ren vier Krankenhdusern in Berlin, Hamburg, Koblenz und Ulm aufzubauen. In den
Krankenhausern dokumentierte das medizinische Personal die Patientendaten vielfach
noch handschriftlich in Papierform. Mit modernen medizinischen Geraten wollte die
Bundeswehr Daten so verarbeiten, dass sie Uber WLAN medienbruchfrei an zentrale
Server Ubertragen werden. Die Bundeswehr wollte daher flachendeckend WLAN in den
Krankenhausern einrichten.

WLAN-Aufbau nicht termingerecht

Zunachst wollte die Bundeswehr die Krankenhauser mit der bendtigten Datenverkabe-
lung ausstatten. AnschlieBend sollte ihr IT-Dienstleister Router und Wireless Access
Points anschlieRen, die Netzwerkgerate installieren und das WLAN flachendeckend in
Betrieb nehmen.

Im Jahr 2021 beauftragte die Bundeswehr ihren IT-Dienstleister, Tablets ab dem Jahr
2022 zu liefern und zu betreiben. Die Tablets sollten im WLAN eingebunden werden
und die medizinische Arbeit unterstiitzen, etwa bei der Patientendatenerfassung und
bei der Visite. Das medizinische Personal sollte die Diagnosedaten, Laborbefunde oder
Medikationsplane der Patientinnen und Patienten direkt am Krankenbett mit mobilen
Endgeraten einsehen und bearbeiten kénnen. Die Bundeswehr nahm an, bis zum Jahr
2022 die Krankenhdauser verkabelt und WLAN aufgebaut zu haben.

Die Bundeswehr schaffte es nicht, diesen Termin zu halten. Sie stellte fest, dass die Da-
tenverkabelung im laufenden Krankenhausbetrieb herausfordernder war als angenom-
men. Die Datenverkabelung ihrer Krankenhauser musste fur jedes Krankenhaus ein-
zeln geplant, mit anderen notwendigen BaumalRnahmen abgestimmt und in die
Ausbauplanung des jeweiligen Krankenhauses eingebunden werden. Die fir die Bau-
malnahmen zustandigen Bauverwaltungen waren teilweise stark ausgelastet.



Deutscher Bundestag — 21. Wahlperiode _29_ Drucksache 21/5600

26.2

26.3

Im Jahr 2025 hatte noch keines der Krankenhduser eine auskdmmliche Datenverkabe-
lung. Der IT-Dienstleister konnte nur in vereinzelten Bereichen WLAN in Betrieb neh-
men. Infolgedessen konnten die Krankenhauser weiterhin keine mobilen Endgerate
und Medizingerate in ihr Netzwerk einbinden.

Beschleunigung bleibt trotz Eingriffen aus

Die Bundeswehr etablierte im Jahr 2025 daher Teams fur jedes Krankenhaus. Diese
Teams sollten ab dem Jahr 2026 die BaumalRnahmen mit dem IT-Dienstleister der Bun-
deswehr und den Bauverwaltungen abstimmen. Die Bundeswehr erwartet, dass sie
dadurch die Datenverkabelung in den vier Krankenhdusern bis zum Jahr 2030 fertig-
stellen kann.

Wirdigung

Das BMVg betrachtet Digitalisierung als wichtiges Fortschrittselement fur die Bundes-
wehr. Doch selbst einfache MaRnahmen, wie die Datenverkabelung in den Kranken-
hdusern, setzt die Bundeswehr nicht ziigig um. Dadurch bremst sie die Digitalisierung
aus. Infolgedessen kann der IT-Dienstleister weder ein WLAN in Betrieb nehmen noch
die beauftragten IT-Services vollstandig erbringen. Das medizinische Personal kann die
Patientendaten weiterhin nicht flexibel einsehen und bearbeiten. Die manuelle Verar-
beitung der Daten kostet Zeit und ist fehleranfallig. In den Krankenh&usern verzégern
sich ohne die unterstutzenden IT-Services die klinischen Arbeitsablaufe. Im Ergebnis
wird der Mehrwert der Digitalisierung nicht erreicht.

Das BMVg hatte den WLAN-Ausbau in den Krankenhadusern entschlossener vorantrei-
ben mussen. Es hat zugelassen, dass die Bundeswehr das Projekt zu zdgerlich ange-
gangen ist. Das BMVg hatte frihzeitiger gegensteuern mussen. Erst nach Abschluss
der BaumaRRnahmen in den Krankenhdusern wird die Bundeswehr das Potenzial von
Tablets und WLAN-fahigen Medizingeraten flachendeckend ausschdpfen kénnen. Da
die BaumalBnahmen erst im Jahr 2030 enden sollen, rickt das WLAN in weite Ferne und
die Bundeswehr muss auf nachste Digitalisierungsschritte warten.

Stellungnahme

Das BMVqg hat erwidert, dass die Datenverkabelung in den Krankenhdusern im laufen-
den Betrieb erfolgen musse. Dies sei eine grol3e Herausforderung, da Stérungen und
Ausfalle des Krankenhausbetriebes - mit mdglicherweise weitreichenden Folgen - zu
vermeiden seien. Die Einzelbetrachtung eines jeden Krankenhauses sei unumganglich.
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Die Baumalinahmen fir den Aufbau des WLAN habe die Bundeswehr bereits aufgrund
ihrer Relevanz fur die Krankenhduser hoch priorisiert. Die baulichen Verzégerungen
seien aber auch von Faktoren abhangig, welche die Bundeswehr nicht beeinflussen
kénne. Hierzu zahlten die ausgelasteten Bauverwaltungen, aber auch schlechte oder
zogerliche Ausfiihrungen der Arbeiten durch Bauunternehmen.

Das BMVg habe einen ressortiibergreifenden Ausschuss zur Prozessbeschleunigung
von BaumaRnahmen eingerichtet. Dieser habe 38 MaBnahmen zur Umsatzsteigerung
und Beschleunigung der Prozesse vorgestellt. Dazu gehdérten:

- Entlastung der Bauverwaltungen von Kleinstauftragen durch Steigerung der Ei-
generledigung der Bauherren und

- Vereinfachung im Vergaberecht zur Einschaltung von Generalunternehmern, um
die losweise Vergabe von Bauaufgaben zu vermeiden.

Weitere MalRnahmen beztiglich der Prozessbeschleunigung und des Burokratieabbaus
seien geplant oder begonnen. Das BMVg kénne noch nicht bewerten, inwiefern Bau-
malnahmen dadurch beschleunigt werden. Hierzu mussten erst noch weitere Erfah-
rungen gesammelt werden.

Abschlief3ende Wiirdigung

Es ist unstrittig, dass die Bundeswehr bei der Digitalisierung ihrer Krankenhauser einen
storungsfreien Betrieb und die Versorgung ihrer Patienten sicherstellen muss. Zugleich
ist die Verkabelung von Gebduden eine vergleichsweise einfache Bauaufgabe. Auch im
laufenden Krankenhausbetrieb sollte es méglich sein, Kabel in weniger als 15 Jahren zu
verlegen.

Mit der Griindung eines Ausschusses zur Prozessbeschleunigung von BaumalZinahmen
hat das BMVg zwar grundsatzlichen Handlungsbedarf erkannt. Ob und wann Mal3nah-
men greifen, ist derzeit jedoch noch nicht absehbar. Die Verkabelung der Bundeswehr-
krankenhduser darf darauf nicht warten. Vielmehr hat die Bundeswehr alle in ihrer Ver-
antwortung liegenden Mdéglichkeiten zum beschleunigten WLAN-Ausbau zu ergreifen.

Far die verschleppte Verkabelung ist die Bundeswehr zudem mafRgeblich selbst verant-
wortlich. Sie hat sieben Jahre seit Projektstart gebraucht, um festzustellen, dass die Da-
tenverkabelung herausfordernder ist als angenommen. Den Fertigstellungstermin im
Jahr 2022 konnte sie daher nicht halten. Erst drei Jahre spater hat sie ein Team einge-
richtet, das die verschiedenen Akteure zusammenbringen soll. Dennoch soll es nun
weitere funf Jahre dauern, bis die Verkabelung eingerichtet ist. Die Bundeswehr kann
ihr medizinisches Personal dadurch 15 Jahre lang nicht effizient einsetzen.
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In einem zehn Jahre laufenden Projekt zunachst einmal Erfahrungen sammeln zu wol-
len, ist auch angesichts der Zeitenwende das falsche Signal. Das BMVg sollte dafir sor-
gen, dass die Bundeswehr beim WLAN-Ausbau in den Krankenhdusern entschlossen
agiert. Nur dann kann es den eigenen Ansprichen der Digitalisierung gerecht werden
und zu einer modernen und leistungsfahigen Bundeswehr beitragen.
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Bundesministerium fur Gesundheit (BMG)
(Einzelplan 15)

BMG muss Versorgungsliicken in der
Substitutionstherapie schliefden

Zusammenfassung

Fiir Menschen mit Opioidabhdngigkeit sinkt das Angebot fiir eine Substitutionstherapie seit
Jahren. Weil das BMG nicht gegensteuert, gibt es vermeidbare gesundheitliche Risiken und
hohe Folgekosten.

In Deutschland erhalten nur knapp die Hdlfte der Menschen mit Opioidabhéngigkeit
(Opioidabhdngige) eine Substitutionstherapie. Die kontrollierte Vergabe drztlich verordneter
Substitutionsmittel ist der wirksamste Weg, Opioidabhéngige zu behandeln. Sie verbessert
deren Uberlebenschancen. Werden sie nicht behandelt, drohen der gesetzlichen Krankenver-
sicherung (GKV) deutlich héhere Kosten, z. B. durch vermeidbare Aufenthalte in Krankenhdu-
sern und Folgeerkrankungen. In der Substitutionstherapie gibt es strukturelle Versorgungs-
defizite. Besonders in ldndlichen Regionen fehlt es an wohnortnahen Angeboten. Die Zahl
der substituierenden Arztinnen und Arzte sinkt seit Jahren, Nachwuchs fehlt. Das liegt u. a.
an Fehlanreizen im Vergitungssystem und starren Behandlungsvorgaben. Gleichzeitig ver-
breiten sich immer mehr neue, gefdhrlichere Substanzen wie Fentanyl und Nitazene. Das
BMG hat zwar punktuell reagiert, sieht aber die sogenannte gemeinsame Selbstverwaltung
in der Pflicht. Diese kommt ihrer Verantwortung im Fall der Substitutionstherapie jedoch
nicht ausreichend nach. Darum muss das BMG als oberste regulatorische Instanz verbindli-
che Steuerungsimpulse setzen, um eine fldchendeckende Substitutionsversorgung sicherzu-
stellen.

Opioidabhdédngige sollten Substitutionsmittel hdufiger aufSerhalb der Arztpraxis kontrolliert
einnehmen kénnen, z. B. in Apotheken. So kénnten Versorgungsliicken in unterversorgten
Regionen geschlossen werden. Indem das BMG die Rechtsvorgaben anpasst und die Selbst-
verwaltung die Vergliitung weiterentwickelt, kbnnten mehr Leistungserbringer fiir die Substi-
tutionsversorgung gewonnen werden.
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Prifungsfeststellungen

Viele Opioidabhédngige ohne Zugang zur Substitutionstherapie

Die GKV muss Opioidabhangigen eine Substitutionstherapie ermdéglichen. Dieser
Pflicht kommt sie nicht ausreichend nach. Nur die Halfte der schatzungsweise 166 000
Opioidabhangigen erhalt eine Substitutionstherapie.

Opioidabhangigkeit ist eine schwere chronische Krankheit. Sie fihrt zu gravierenden
gesundheitlichen und sozialen Problemen. Bleibt sie unbehandelt, besteht ein erhdhtes
Sterberisiko. AuRerdem drohen deutlich héhere Kosten fur die GKV. Diese folgen z. B.
aus mehr Krankenhausaufenthalten und Folgeerkrankungen. Die Substitutionstherapie
erhéht die Uberlebenswahrscheinlichkeit deutlich, stabilisiert den Gesundheitszustand
und reduziert Beschaffungskriminalitat.

Die arztliche Versorgung in Deutschland wird von verschiedenen Akteuren organisiert.
Der Staat legt den rechtlichen Rahmen fest. Dieser wird durch Krankenkassen und Leis-
tungserbringer wie Arztinnen und Arzte als sogenannte gemeinsame Selbstverwaltung
konkretisiert. Die Kassenarztlichen Vereinigungen mussen die ambulante medizinische
Versorgung der gesetzlich Versicherten sicherstellen. Die Krankenkassen bezahlen die
Behandlung und schliel3en dazu Vertrage mit den Kassenarztlichen Vereinigungen. Der
Staat greift bei RechtsverstéRen und Fehlentwicklung ein. Im Dickicht dieser unter-
schiedlichen Zustandigkeiten gelingt es derzeit nicht, die Versorgungslicken bei der
Substitutionstherapie zu schlieRen.

In anderen EU-Staaten ist die Versorgungsquote deutlich héher. Im franzdsischen Ver-
sorgungssystem liegt sie beispielsweise bei Gber 80 %. Gemessen daran brauchte
Deutschland 54 000 weitere Behandlungsplétze. In Deutschland versorgen Arztinnen
und Arzte Opioidabhdngige meist in Stadten. In ldndlichen Regionen fehlt diesen in der
Regel ein Zugang. Die Zahl der Arztinnen und Arzte, die Substitutionstherapie anbieten,
sinkt seit Jahren. Zudem liegt ihr Durchschnittsalter bei Gber 60 Jahren, Nachwuchs
bleibt aus.
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Abbildung 27.1

Grofdteil der Arztinnen und Arzte in der Substitutionstherapie
im fortgeschrittenen Alter

Der Anteil der substituierenden Arztinnen und Arzte (iber 60 Jahre ist hoch. Nachwuchs gibt es
immer weniger.

> 81 Jahre . 41 Arztinnen/Arzte

51-60 Jahre 779
41-50 Jahre 452
31-40 Jahre 143

<30 Jahre 1

Grafik: Bundesrechnungshof. Quelle: Bundesinstitut fir Arzneimittel und Medizinprodukte.

Handlungsdruck wachst durch neue, gefahrlichere Substanzen

Die Zahl der Drogentoten in Deutschland erreichte im Jahr 2023 mit 2 227 einen vorlau-
figen Hochststand. Immer mehr neue, gefahrlichere Substanzen wie Fentanyl oder
Nitazene gelangen in Umlauf. Diese wirken deutlich starker als Heroin. Im Jahr 2025
warnte der Beauftragte der Bundesregierung fur Sucht- und Drogenfragen vor einer
»quasi pandemischen Dynamik". Er forderte ein systematisches, flachendeckendes Mo-
nitoring- und Warnsystem. Durch Marktplatze im Internet sind illegale Drogen immer
leichter verfugbar. Da Wirkstoffgehalte zunehmend schwanken, steigt die Gefahr einer
Uberdosis stark. Dies erhéht die Risiken fiir Opioidabhangige.

Dem BMG sind die Versorgungsengpasse in der Substitutionstherapie seit Jahren be-
kannt. Es initiierte Studien und Projekte. AuRerdem reformierte es u. a. im Jahr 2017
die Betdubungsmittel-Verschreibungsverordnung (BtMVV). Dadurch wollte es mehr
Arztinnen und Arzte fiir die Substitution gewinnen und regionale Versorgungsliicken
schlieBen. Diese Malinahmen wirkten jedoch nicht. Auch Wissenschaft und Fachpraxis
identifizierten Hauptursachen der Versorgungsprobleme. Das BMG griff entspre-
chende Empfehlungen aber nicht auf. Es fehlt ein wirksames Gesamtkonzept. Fir wei-
tere MalRnahmen sah sich das BMG nicht zustandig. Es verwies darauf, dass dafur die
Selbstverwaltung verantwortlich sei. Zwar ergriffen einzelne Kassenarztliche
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Vereinigungen FérdermaRnahmen. So unterstiitzten sie Arztinnen und Arzte finanziell,
welche die notwendige suchtmedizinische Zusatzqualifikation erhalten wollten. Auch
bezuschussten sie den Kauf von technischer Ausstattung. Trotzdem gibt es immer we-
niger substituierende Arztinnen und Arzte. Darum sank in den letzten Jahren auch die
Zahl der Patientinnen und Patienten in der Substitutionstherapie.

Abbildung 27.2

Mafdnahmen in der Substitutionstherapie greifen nicht: Schere
offnet sich seit Jahren

Die Anderung der Betaubungsmittel-Verschreibungsverordnung (BtMVV) in 2017 sollte die Ver-
sorgung erleichtern und zusatzliche Behandlungskapazitaten schaffen. Dennoch ging die Schere
zwischen Arztinnen und Arzten sowie Patientinnen und Patienten zahlenmaRig immer weiter
auseinander.

+5 % +5 % o
Substitutions-
patientinnen

und -patienten

100 %

Anderung
der BtMVV
13 % supstituierende
Arztinnen und

Arzte

¢ ——————m—————

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Grafik: Bundesrechnungshof. Quelle: Bundesinstitut fir Arzneimittel und Medizinprodukte.

Verbesserungspotenziale nicht ausgeschopft

Mehrere Studien machten Fehlanreize im VergUtungssystem fur die Versorgungsdefi-
zite verantwortlich. Die VergUtung ist an die tagliche Medikamentenabgabe gekoppelt,
wahrend die GKV arztliche Gesprache und Koordination zu wenig honoriert. Die Stu-
dien kritisierten auch die sogenannte Konsiliarregelung. Arztinnen und Arzte ohne
suchtmedizinische Qualifikation dirfen nur wenige Patientinnen und Patienten substi-
tuieren. Dabei mussen sie sich eng mit suchtmedizinisch qualifizierten Kolleginnen und
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Kollegen abstimmen. AuBerdem empfahl die Wissenschaft flexiblere Lésungen wie pra-
xistibergreifende arztliche Teams. Selbstverwaltung und BMG berticksichtigten die Stu-
dienergebnisse bisher nicht.

Opioidabhangige nehmen zu Therapiebeginn Substitutionsmittel in der Regel unter
Aufsicht in der Arztpraxis ein. Dieser sogenannte Sichtbezug ist zu niedrigeren Kosten
auch in Apotheken mdglich, wenn er arztlich beflirwortet wird. Die GKV vergutet ihn
aber nur, wenn Krankenkassen und Apotheken dafiir in den Landern Vertrage ge-
schlossen haben. Bis Ende 2024 gab es diese nur in zwei Landern. Dabei sind Apothe-
ken fur viele Opioidabhangige besser erreichbar, der Sichtbezug damit niedrigschwelli-
ger.

Wiurdigung

Es ist nicht akzeptabel, dass nur die Halfte der Opioidabhangigen eine Substitutions-
therapie erhalt. Eine deutlich héhere Versorgungsquote ist méglich. Jedoch sinkt die
Zahl der substituierenden Arztinnen und Arzte und die Versorgungsliicken werden im-
mer groRer. Die bisherigen MaBnahmen waren wenig ambitioniert und blieben weitge-
hend wirkungslos. Ein koordiniertes Vorgehen ist notwendig. Wichtige Erkenntnisse
aus Wissenschaft und Fachpraxis sollten dabei bertcksichtigt werden.

Das BMG sollte die Steuerungsverantwortung Ubernehmen und ein Gesamtkonzept
mit konkreten Zielen und Fristen entwickeln. Alle fur die Substitutionstherapie verant-
wortlichen Akteure sollte es zu einer gemeinsamen Umsetzungsvereinbarung bewe-
gen. Dies wirde die Versorgungsdefizite zielgerichtet abbauen. Zudem sollte das BMG
die Konsiliarregelung vereinfachen und flexiblere Teamstrukturen erméglichen. Die
Selbstverwaltung muss die bestehenden Fehlanreize im Vergltungssystem beseitigen.
Arztliche Therapiegesprache sollten hiufiger stattfinden kénnen und angemessen ver-
gutet werden. Im Gegenzug sollte die bloRe Medikamentenabgabe geringer vergutet
werden.

Die GKV nutzte Einsparpotenziale in der Substitutionstherapie nicht. Ein flaichendecken-
der Apotheken-Sichtbezug kdnnte Ausgaben senken und arztliche Strukturen entlas-
ten. Apotheken kénnten Opioidabhangige zudem wohnortnah versorgen. Dass Kran-
kenkassen fur den Apotheken-Sichtbezug erst Vertrage auf Landesebene schlieBen
mussen, ist nicht sachgerecht. Der Apotheken-Sichtbezug ist versorgungspolitisch sinn-
voll und sollte bundesweit vergtitet werden.
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Stellungnahme

Das BMG hat seine Steuerungsmaglichkeiten in der Substitutionsbehandlung weiterhin
als begrenzt eingeschétzt. Die Ursachen fiir die sinkende Zahl substituierender Arztin-
nen und Arzte seien komplex und lagen im Zusammenspiel struktureller und demogra-
fischer Faktoren. Diese kénne das BMG nicht allein auf Bundesebene beeinflussen. Es
habe die betdubungsmittelrechtlichen Vorgaben angepasst. Opioidabhangige kénnten
so sicher versorgt werden.

Die héhere Versorgungsquote anderer Staaten sei nicht auf Deutschland Ubertragbar.
Niedrigschwellige Zugange gingen nachweislich mit einem erhdhten Risiko einher.
Opioidabhangige kénnten Substitutionsmittel in den illegalen Markt lenken. Die beste-
henden Vorgaben dienten der Patientensicherheit. Das BMG prife sie regelmal3ig und
lehne eine vereinfachte Konsiliarregelung ab.

Das BMG beobachte den Drogenmarkt gemeinsam mit anderen Ressorts kontinuier-
lich. Es unterstitze ein entsprechendes Frihwarnsystem und passe rechtliche Vorga-
ben an. AuRerdem fordere es Schulungen zum Umgang mit Drogennotfallen.

Den Hinweis auf versaumte abgestimmte MaRnahmen und ein fehlendes strategisches
Gesamtkonzept hat das BMG zurlickgewiesen. Es habe Studienergebnisse in Fachge-
sprachen und rechtliche Anderungen einflieBen lassen. Auch habe es Runde Tische mit
relevanten Akteuren veranstaltet.

Das BMG hat erklart, dass der sogenannte Bewertungsausschuss die Vergutung Gber
den Einheitlichen Bewertungsmalstab festlege. Zur Substitutionstherapie und zu ihrer
Vergutung kénne es keine eigenen Uberlegungen anstellen, nur weil dies zweckméRig
sei. GegenuUber der Selbstverwaltung duirfe es nur bei RechtsverstéRen tatig werden.

Vertrage zum Apotheken-Sichtbezug lagen im Ermessen der Krankenkassen. Das BMG
habe den rechtlichen Rahmen geschaffen, um den Sichtbezug auRerhalb der Arztpraxis
zu ermoglichen.

Abschliefdende Wiirdigung

Die Hinweise des BMG Uberzeugen nicht. Hohe Drogentodeszahlen und rickldufige Be-
handlungskapazitaten in der Substitutionstherapie bleiben besorgniserregend. Studien
und Projekte haben ausfuhrlich die Ursachen des Riickgangs und Losungsmadglichkei-
ten beschrieben. Angesichts immer neuer und gefahrlicherer Substanzen muss das
BMG sicherstellen, dass die Empfehlungen auch umgesetzt werden. Der nochmalige
Verweis auf fehlende Zustandigkeiten tragt nicht, wenn die Substitutionstherapie viele
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Opioidabhangige systematisch nicht erreicht. Die Selbstverwaltung hat die Versor-
gungslicken seit Jahren nicht schlie3en kdnnen. Die zahlenmaRige Schere zwischen
Opioidabhangigen einerseits sowie substituierenden Arztinnen und Arzten anderer-
seits geht immer weiter auseinander.

Das BMG hat punktuell MaBhahmen ergriffen und Initiativen angestol3en. Diese blie-
ben aber in ihrer Gesamtheit reaktiv und hatten keine durchgreifende Wirkung. Darum
muss das BMG endlich die Steuerungsverantwortung Gbernehmen und sich dabei an
Erkenntnissen aus Wissenschaft und Fachpraxis orientieren. Ziel muss sein, dass Opio-
idabhangige endlich eine ausreichende Zahl von Behandlungsplatzen fur eine Substitu-
tionstherapie erhalten.

Der Einwand des BMG ist falsch, dass hohere Quoten anderer Versorgungssysteme
nicht auf Deutschland Ubertragbar seien. Andere Staaten wenden die Substitutionsthe-
rapie vergleichbar an. Auch greift das Argument nicht, dass Opioidabhangige Substitu-
tionsmittel in den illegalen Markt lenken konnten. Der Bundesrechnungshof hat nicht
empfohlen, mehr Opioidabhangigen unbeaufsichtigt Zugang zu Substitutionsmitteln
zu ermdglichen. Vielmehr erwartet er verbesserte Bedingungen fir einen Sichtbezug.
Eine hdhere Versorgungsquote ist nicht nur notwendig, um das Leid der Opioidabhan-
gigen zu lindern. Sie ist auch wirtschaftlich sinnvoll.

Das BMG sollte die Initiative ergreifen und eine verbindliche Umsetzungsvereinbarung
mit allen fur die Substitutionstherapie verantwortlichen Akteuren anstof3en. Um das
Versorgungsangebot zu verbessern, sollten dabei konkrete Malinahmen mit Zustan-
digkeiten und Fristen definiert werden.

Daruber hinaus sollte das BMG weitere Handlungsoptionen prufen:

- Die Selbstverwaltung muss Fehlanreize im Vergltungssystem beseitigen. Die Ver-
gUtung sollte starker an arztliche Gesprache und Koordinationsleistungen anknup-
fen als an die blolRe Medikamentenabgabe. Das BMG sollte seine umfangreichen
Teilnahme- und Eingriffsrechte nutzen, damit der Bewertungsausschuss den Ein-
heitlichen Bewertungsmal3stab weiterentwickelt.

- Das BMG muss die Behandlungsvorgaben in der BtMVV flexibilisieren. Hierzu
kdénnte es Kapazitatsgrenzen an tatsachliche Behandlungsbedarfe sowie Delegati-
ons- und Teamregelungen anpassen.

- Um den Apotheken-Sichtbezug zu starken, sollte das BMG den GKV-Spitzenverband
beauftragten, hierfur eine bundesweit geltende Verglitungsvereinbarung zu schlie-
Ren. Dies wirde helfen, arztliche Strukturen zu entlasten. Falls notwendig, sollte das
BMG dazu eine gesetzliche Anderung initiieren.
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28.1

Allgemeine Finanzverwaltung
(Einzelplan 60, Kapitel 6001 Titel 013 01)

Risiken in Millionenhohe durch uiberlange
Verfahren bei der Erstattung von
Kapitalertragsteuer

Zusammenfassung

Das Bundeszentralamt fiir Steuern (BZSt) braucht iiber 20 Monate, um Antrédge auf Erstat-
tung von Kapitalertragsteuer zu bearbeiten. Dem Bund drohen dadurch erhebliche Zins- und
Schadensersatzansprtiche.

Das Verfahren zur Erstattung von Kapitalertragsteuer ist durch 50 Jahre alte GrofSsrechneran-
wendungen und zahlreiche Medienbriiche geprdgt. Auch bestehen erhebliche Bearbeitungs-
rticksténde. Dies fiihrt zu hohen Liquiditdtsverlusten bei den Gldubigern von Erstattungsan-
sprtichen (Erstattungsgldaubiger).

Dem BZSt ist das mégliche Erstattungsvolumen nicht vollstdndig bekannt. Bei den bis Ende
des Jahres 2025 erfassten Antrdgen summiert es sich auf 5,2 Mrd. Euro. Daraus ergeben sich
ein moglicher Zinsschaden fiir die dffentlichen Haushalte von jéhrlich bis zu 312 Mio. Euro
sowie staatshaftungsrechtliche Risiken. Bund und Lédnder tragen sémtliche Risiken jeweils

hdlftig.

Das Erstattungsverfahren ist daher konsequent rechtlich und organisatorisch zu modernisie-
ren und zu digitalisieren. Kurzfristig sollte das Bundesministerium der Finanzen (BMF) mit
dem BZSt untersuchen, wie sich die derzeitigen Abldufe optimieren lassen. Auch sollte es prii-
fen, wie die Fiskalinteressen von Bund und Lédndern zuklinftig besser gewahrt werden kén-
nen. Hierzu gehért es, die Verzinsung von unionsrechtswidrig einbehaltener Kapitalertrag-
steuer entsprechend zu regeln.

Prifungsfeststellungen

Kapitalertrage wie z. B. Dividenden unterliegen in Deutschland dem Steuerabzug. Dies

gilt auch fur im Ausland ansassige Empfanger, die mit ihren inlandischen Kapitalertra-

gen in Deutschland beschrankt steuerpflichtig sind. Sie kdnnen beantragen, dass ihnen
das BZSt die einbehaltene Steuer teilweise oder vollstandig erstattet. Grund hierfur
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kénnen niedrigere Steuersatze des Ansassigkeitsstaates aufgrund eines Doppelbesteu-
erungsabkommens sein.

Abbildung 28.1

Besteuerung von Kapitalertragen

Kapitalgesellschaften fuhren auf ausgezahlte Kapitalertrage 25 % Kapitalertragsteuer (KapESt)
an die Finanzverwaltung ab. Auslandische Anteilseigner kénnen hiervon eine Erstattung beim
Bundeszentralamt flr Steuern (BZSt) beantragen, wenn sie einem niedrigeren Steuersatz unter-
liegen.

=

erstattet auf
Antrag KapESt

BZSt Finanzverwaltungen
der Lander

flhren
25% KapESt ab

Anteilseigner,
Sitz im Ausland

zahlen z.B.
Dividende

Kapitalgesellschaften

Grafik: Bundesrechnungshof.

Der Gesetzgeber verabschiedete im Jahr 2021 das Gesetz zur Modernisierung der
Entlastung von Abzugsteuern und der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer
(AbzStEntModG@). Es sah insbesondere mit dem Mitteilungsverfahren Kapitalertrag-
steuer auf Dividenden aus Aktien und Hinterlegungsscheine (MiKaDiv) ein neues
elektronisches Mitteilungsverfahren zum Jahresbeginn 2025 vor. Die elektronische Mit-
teilung von Steuerdaten soll die bislang im Erstattungsverfahren vorzulegenden Steu-
erbescheinigungen ersetzen. Dies soll erméglichen, die Antrage mit weniger
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Verwaltungsaufwand zu bearbeiten. Zudem soll es der Gefahr vorbeugen, dass Antrag-
steller Steuern durch gefalschte Steuerbescheinigungen hinterziehen. Nach mehrfa-
cher Verschiebung ist die Einfuhrung von MiKaDiv zum 1. Januar 2027 vorgesehen.

Auch die im Jahr 2024 verabschiedete EU-Richtlinie FASTER hat zum Ziel, grenziber-
schreitende Verfahren zur Erstattung von Kapitalertragsteuer zu modernisieren. Sie er-
maoglicht insbesondere, die in den Mitgliedstaaten bestehenden Erstattungsverfahren
um ein ,Relief-at-Source-Verfahren” zu erganzen. Dabei berlcksichtigt der Abzugsver-
pflichtete (z. B. eine Kapitalgesellschaft, vgl. Abbildung 28.1) bereits den Steuersatz des
jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommens. Auf diese Weise kann kuinftig ein nachge-
lagertes Erstattungsverfahren entfallen. Die Mitgliedstaaten missen FASTER bis zum
31. Dezember 2028 in nationale Regelungen umsetzen. Spatestens ab dem 1. Januar
2030 mussen sie diese anwenden.

Aktuell bendtigt das BZSt Uber 20 Monate, um die Kapitalertragsteuer zu erstatten. Es
kannte Ende 2025 das mogliche Erstattungsvolumen nur fir 92 000 von 122 000 Antra-
gen. Dieses belief sich auf 5,2 Mrd. Euro. Allein daraus ergibt sich ein méglicher Zins-
schaden von jahrlich bis zu 312 Mio. Euro. Diesen mussten Bund und Lander jeweils zur
Halfte tragen. Das Erstattungsvolumen der weiteren Antrage will das BZSt erst erfas-
sen, wenn es sie bearbeitet. Auf die ,Sprengkraft” unionsrechtlicher Zinsrisiken hatte
das BZSt das BMF bereits vor Jahren hingewiesen. Es hat auch vor einem mdglichen
Zinsanspruch der Erstattungsglaubiger gewarnt: Es bestehe das Risiko einer ,nicht un-
erheblichen Verzinsung"”. Daneben fuhrt das BZSt seit dem Jahr 2024 Musterprozesse
zu staatshaftungsrechtlichen Ansprichen als Folge von LiquiditatseinbuRen der Erstat-
tungsglaubiger.

Der Ablauf des Erstattungsverfahrens ist durch 50 Jahre alte GroRBrechneranwendun-
gen gepragt. Er ist durch zahlreiche Medienbriiche gehemmt. Seit Juli 2023 besteht die
Pflicht, Antrage elektronisch zu stellen. Dies hat den Ablauf jedoch nicht beschleunigt.
Anfang 2024 gingen beim BZSt signifikant mehr Antrage ein, als es erledigen konnte.
Deshalb ergriffen das BMF und das BZSt verschiedene organisatorische und automati-
onstechnische MalRnahmen, um das Erstattungsverfahren zu beschleunigen. Diese
konnten jedoch nur das Anwachsen der Bearbeitungsriickstande verlangsamen.
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Abbildung 28.2

Gesamtrisiken unbekannt

Nur bei 92 000 von 122 000 Antragen auf Erstattung von Kapitalertragsteuer kennt das Bundes-
zentralamt fur Steuern (BZSt) das mogliche Erstattungsvolumen. Nur hierflir kann es das Zinsri-
siko abschatzen. Die HOhe mdglicher Schadensersatzansprtiche ist ihm unbekannt.

Uberlange Verfahrensdauer
Aktuell bendtigt das BZSt tiber 20 Monate, um die Kapitalertragsteuer zu erstatten.

Mdgliches Erstattungsvolumen unbekannt

Das BZSt kannte Ende 2025 das mdgliche Erstattungsvolumen nur fir 92 000 von 122 000 Antragen.
Dieses belief sich auf 5,2 Mrd. Euro.

Verzinsungs- und Schadensersatzrisiken

Schon aus dem bekannten Erstattungsvolumen ergibt sich ein Zinsschaden von jahrlich bis zu 312 Mio. Euro
fur die 6ffentlichen Haushalte. Die Hohe mdglicher Schadensersatzanspriiche ist unbekannt.

Grafik: Bundesrechnungshof.

28.2 Wirdigung

Die bereits vor Jahren vom BZSt aufgezeigten Zinsrisiken legen einen Verstol3 gegen
die unionsrechtlich geschutzte Kapitalverkehrsfreiheit zugrunde. Der Gerichtshof der
Europaischen Union (EuGH) und der Bundesfinanzhof (BFH) erkennen einen solchen
Verstol3, wenn eine Behdrde Unionsrecht fehlerhaft anwendet. Die Mitgliedstaaten sind
dazu verpflichtet, den Normen des Unionsrechts eine optimale Wirkungskraft zu verlei-
hen (sog. Effektivitatsgrundsatz). Die Verfahrensdauer von mehr als 20 Monaten be-
grundet ernsthafte Zweifel, ob noch ein effektives Erstattungsverfahren nach Unions-
recht vorliegt.

Die bisherigen MalRnahmen des BMF und des BZSt konnten das Erstattungsverfahren
im Ergebnis weder wesentlich noch nachhaltig beschleunigen. Dies ist mit Blick auf die
daraus resultierenden Liquiditatsverluste der Erstattungsglaubiger nicht hinnehmbar.
Gleiches gilt fur die kontinuierlich wachsenden fiskalischen Risiken infolge von Zins-
und Schadensersatzansprichen.

Es ist erforderlich, die mit dem AbzStEntModG seit dem Jahr 2021 beabsichtigte Moder-
nisierung des Erstattungsverfahrens zu vollenden. Dies setzt voraus, MiKaDiv zum 1. Ja-
nuar 2027 anzuwenden. Ein weiteres Verschieben gilt es zu verhindern, auch um
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grenzuberschreitenden Steuermissbrauch zu vermeiden. Zudem sollte die Richtlinie
FASTER so frih wie mdglich in nationales Recht umgesetzt werden. Das BMF sollte ins-
besondere die Mdglichkeit prifen, das ,Relief-at-Source-Verfahren” noch vor dem Jahr
2028 einzufuhren. Zukunftige Erstattungsverfahren lieRen sich dadurch zumindest in
risikoarmen Fallen vermeiden. Darlber hinaus sollte das BMF mit dem BZSt untersu-
chen, wie sich die Ablaufe des Erstattungsverfahrens kurzfristig optimieren lassen.

Das BMF sollte umgehend Vorsorge fur die fiskalischen Risiken infolge unionsrechtli-
cher Zinsanspriche wegen Uberlanger Verfahrensdauer treffen. Dies gilt umso mehr,
als der BFH mittlerweile einen Zinsanspruch bei unionsrechtswidrig einbehaltener Ka-
pitalertragsteuer bejaht. Die anhangigen Musterverfahren verdeutlichen die Gefahr
staatshaftungsrechtlicher Anspriiche auf Schadensersatz infolge Uberlanger Erstat-
tungsverfahren. Das BMF sollte prifen, wie es diese Risiken minimieren und notfalls im
Haushalt absichern kann.

Der Bundesrechnungshof erkennt zudem ein gesetzgeberisches Handlungsfeld. Der
EuGH erdéffnet den EU-Mitgliedstaaten bei der Verzinsung unionsrechtlicher Erstat-
tungsanspriche einen Spielraum. Diese muss lediglich dem Effektivitatsgrundsatz ge-
nudgen, d. h., die Zinszahlungsmodalitaten missen eine angemessene Entschadigung
fur die vorenthaltene Liquiditat gewahrleisten. Das BMF sollte prufen, diesen Spielraum
proaktiv durch eine gesetzliche Regelung zu nutzen. Ziel sollte es sein, die Fiskalinteres-
sen von Bund und Landern besser zu wahren. Dies betrifft insbesondere die hdchst-
richterlich noch nicht entschiedene Frage des anzuwendenden Zinssatzes.

Stellungnahme

Das BMF bestreitet die Uberlange Verfahrensdauer nicht. Es weist darauf hin, dass das
BZSt die Bearbeitungsruckstande nunmehr abbaue.

Ein schnelles und sicheres Erstattungsverfahren misse modern und digital sein. Das
BMF sieht diese Abhangigkeit ebenso wie der Bundesrechnungshof. Dies gelte ebenso
bei der Umsetzung der FASTER-Richtlinie. Beides verfolge das BMF mit hoher Prioritat.
Auch das elektronische Mitteilungsverfahren MiKaDiv trage mittelbar zu einem be-
schleunigten Verfahren bei. Es ermdgliche einen automatischen Datenabgleich von Er-
stattungsantragen und Steuerbescheinigungen.

Das Risiko eines unionsrechtlichen Verzinsungsanspruchs wegen uberlanger Erstat-
tungsverfahren erkennt das BMF nicht. Ein solcher lasse sich bislang nicht aus der
Rechtsprechung von EuGH und BFH ableiten. Gleiches gelte flr staatshaftungsrechtli-
che Anspriche auf Schadensersatz. Das BMF halte deshalb daran fest, diese Risiken bei
der Steuerschatzung und der Haushaltsplanung nicht zu berticksichtigen. Unabhangig
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hiervon sehe es in der beschleunigten Antragsbearbeitung den besten Weg, um maogli-
chen Zins- und Schadensersatzanspriuchen zu begegnen.

28.4 Abschliefdende Wirdigung

Der Bundesrechnungshof bekraftigt seine Empfehlungen. Er begruf3t die Ubereinstim-
mende Einschatzung des BMF, fiskalischen Risiken durch méglichst schnelle Erstat-
tungsverfahren zu begegnen. Von diesem Ziel ist die unverandert tberlange Verfah-
rensdauer von mehr als 20 Monaten noch weit entfernt. Es gilt daher, die vom
Bundesrechnungshof aufgezeigten Verbesserungen mit Nachdruck voranzutreiben.

Bonn, den 28. April 2026

Als Vorsitzender des Grol3en Senats, der diese Bemerkungen gemal3 8 14 Absatz 1 Nummer 2
des Gesetzes Uber den Bundesrechnungshof beschlossen hat,

Kay Scheller
Prasident des Bundesrechnungshofes



	Inhaltsverzeichnis 
	Vorbemerkung 
	Einzelplanbezogene Prüfungsergebnisse 
	Bundesministerium des Innern (BMI) 
	23 Werkstätten der Bundespolizei seit 18 Jahren nicht bedarfsgerecht 
	23.1 Prüfungsfeststellungen 
	23.2 Würdigung 
	23.3 Stellungnahme 
	23.4 Abschließende Würdigung 

	Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 
	24 DRV Bund erfasst seit Jahrzehnten versicherungspflichtige Selbstständige nur lückenhaft 
	24.1 Prüfungsfeststellungen 
	24.2 Würdigung 
	24.3 Stellungnahme 
	24.4 Abschließende Würdigung 

	Bundesagentur für Arbeit (Bundesagentur) 
	25 Bundesagentur für Arbeit plante IT-Systeme fehlerhaft 
	25.1 Prüfungsfeststellungen 
	25.2 Würdigung 
	25.3 Stellungnahme 
	25.4 Abschließende Würdigung 

	Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) 
	26 Fehlendes WLAN bremst Digitalisierung der Bundeswehrkrankenhäuser 
	26.1 Prüfungsfeststellungen 
	26.2 Würdigung 
	26.3 Stellungnahme 
	26.4 Abschließende Würdigung 

	Bundesministerium für Gesundheit (BMG) 
	27 BMG muss Versorgungslücken in der Substitutionstherapie schließen 
	27.1 Prüfungsfeststellungen 
	27.2 Würdigung 
	27.3 Stellungnahme 
	27.4 Abschließende Würdigung 

	Allgemeine Finanzverwaltung 
	28 Risiken in Millionenhöhe durch überlange Verfahren bei der Erstattung von Kapitalertragsteuer 
	28.1 Prüfungsfeststellungen 
	28.2 Würdigung 
	28.3 Stellungnahme 
	28.4 Abschließende Würdigung 




